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Letzte Chance für herrenlose Drahtesel  

 

Für alle Fahrräder, die jetzt noch am Gautinger Bahnhof auf ihre Besit-
zer warten, tickt die Uhr! Am letzten Montag wurden sie von den Mitar-
beitern des Bauhofs und der Polizei besucht und markiert.  

Bis zum 11. April können sie nun noch von ihren Besitzern abgeholt 
werden. Spätestens dann werden die Drahtesel in den Bauhof abtrans-
portiert und warten dort auf die nächste Versteigerung zugunsten der 
Gautinger Sozialstiftung. 

Neuauflage der Bürgerbroschüre  

Die Gemeinde Gauting startet mit der Akquise zur neuen Bürgerinfor-
mation. Sollten auch Sie die Neuauflage der Broschüre mit Ihrer Anzei-
ge unterstützen wollen, freuen wir uns über Ihren Anruf unter  
Tel. 089 89337 128 oder Mail an charlotte.rieboldt@gauting.de. 
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Bekanntmachungen 

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.03.2018 

erlässt die Gemeinde Gauting aufgrund von § 14 
Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss 

(LadSchlG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 02.06.2003 (BGBl. I S. 744), zuletzt 

geändert durch Artikel 430 der Verordnung vom 
31.08.2015 (BGBl. I S. 1474), in Verbindung mit § 
11 der Verordnung über Zuständigkeiten zum Er-
lass von Rechtsverordnungen 

(Delegationsverordnung DelV) vom 28.01.2014, 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 

20.02.2018 (GVBl S. 54), folgende Verordnung: 

 

Verordnung zur Regelung von verkaufsoffenen 
Sonntagen in der Gemeinde Gauting 

    ausgefertigt am 26.03.2018 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verordnung 
entsprechend der Geschäftsordnung des Gemein-
derates durch Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Gemeinde am 29.03.2018 amtlich bekannt ge-
macht wird. Die Verordnung tritt am Tage nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Zusätzlich wird die Verordnung am 29.03.2018 in 
der Verwaltung zur Einsichtnahme niedergelegt. 
Eine Veröffentlichung auf der Internetseite der Ge-
meinde erfolgt nach Inkrafttreten der Satzung. 

  

Gemeinde Gauting, 26.03.2018 

       

Dr. Brigitte Kössinger 
Erste Bürgermeisterin 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verordnung zur Regelung von verkaufsoffenen 
Sonntagen in der Gemeinde Gauting 

vom 26.03.2018 

Die Gemeinde Gauting erlässt aufgrund von § 14 
Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss 
(LadSchlG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 02.06.2003 (BGBl. I S. 744), zuletzt geändert 
durch Artikel 430 der Verordnung vom 31.08.2015 
(BGBl. I S. 1474), in Verbindung mit § 11 der Ver-
ordnung über Zuständigkeiten zum Erlass von 
Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung 
DelV) vom 28.01.2014, zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 20.02.2018 (GVBl S. 54), folgende 
Verordnung zur Regelung von verkaufsoffenen 
Sonntagen in der Gemeinde Gauting: 

 

§ 1 

(1) Aus Anlass der in der Gemeinde Gauting 
stattfindenden Märkte (wie z. B. Frühjahrs-
Marktsonntag, Herbst-Marktsonntag und Garten-
markt) dürfen Verkaufsstellen im festgesetzten 
Markbereich an jährlich höchstens vier Sonn- und 
Feiertagen in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr ge-
öffnet sein. 

(2) Zu dem festgesetzten Marktbereich für den 
Frühjahrs- und Herbst-Marktsonntag gehören fol-
gende Straßen bzw. deren Teilstücke: 

 

- August-Hörmann-Platz 

- Bahnhofstraße 

- Bahnhofplatz 

- Bergstraße (betrifft nur Hausnummer 4) 

- Buchendorfer Straße (betrifft nur Hausnummer 2) 

- Grubmühlerfeldstraße (Hausnummern 1– 25)  

- Hubert-Deschler-Straße 

- Hauptplatz 

- Leutstettener Straße (Hausnummern 1 – 3) 

- Münchener Straße (Hausnummern 1 – 35) 

- Pippinplatz 

- Schloßstraße 

- Schulstraße 
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Bekanntmachungen 

- Starnberger Straße 

 

(3) Zu dem festgesetzten Marktbereich für den 
Gartenmarkt gehören folgende Straßen bzw. deren 
Teilstücke: 

 

Ortsteil Buchendorf: 

- Neurieder Straße, in Höhe der Hausnr. 53 

- An der Drahtwiese 1 – 3 

- Fl.Nr. 233/4 TF und 234 TF, beide Gemarkung 
Buchendorf 

 

§ 2 

Die Schutzvorschriften für Arbeitnehmer nach § 17 
Ladenschlussgesetz, die Bestimmungen des Ar-
beitszeitgesetzes, des Jugendschutzgesetzes und 
des Mutterschutzgesetzes sind zu beachten. 

 

§ 3 

Nach § 24 Ladenschlussgesetz kann mit Geldbuße 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig au-
ßerhalb des in § 1 Abs. 2 und 3 freigegebenen Be-
reiches und außerhalb der zulässigen Öffnungszei-
ten Waren verkauft. 

 

§ 4 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Rege-
lung von verkaufsoffenen Sonntagen der Gemein-
de Gauting vom 06.03.2017 außer Kraft. 

 

(3) Die Verordnung gilt 20 Jahre. 

 

Gauting, den 26.03.2018 

 

Dr. Kössinger 
Erste Bürgermeisterin    
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Einladung zum  
Seniorencafé 
am 

Mittwoch, den 04. April 2018 
ab 14 Uhr 
 

Herzlich willkommen im „bosco“ 
zu geselligem Beisammensein bei  
Kaffee und Kuchen.  
 
Dabei haben Sie auch Gelegenheit zum Ge-
spräch mit einem Mitglied des Seniorenbeirats. 

Kostenloser Abholservice: 

Der Bürgerbus holt Sie gerne  ab und bringt Sie 
auch wieder nach Hause.  

Bitte melden Sie sich bei Bedarf bis Dienstagmit-
tag bei Frau Erb, Tel. 89328719. 

Über Ihren Besuch freut sich Ihr Seniorencafé-
Team! 

Herzliche Grüße 

Dr. Brigitte Kössinger  
Erste Bürgermeisterin  

 

Termine / Infos                                                   

  Impressum 
  Hrsg.: Gemeinde Gauting 
  Bahnhofstr. 7, 82131 Gauting 
  Verantwortlich: Dr. Brigitte Kössinger, Erste Bürgermeisterin 
  Redaktion:  Öffentlichkeitsarbeit, Rathaus Gauting 
 
  Das Amtsblatt  finden Sie auch unter www.gauting.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie möchten außerhalb unserer Öffnungszeiten 
Medien ausleihen? Nutzen Sie unsere eMedien-
Ausleihe unter www.digibobb.de 

Osterferien-Vorlesestunde mit Sebastian Zipp-
ler 

Freitag, 06. April 2018, 14:30 Uhr 

Für alle Fans der nordischen Götterwelt liest Se-
bastian Zippler aus dem Buch 

Rick Riordan: Magnus Chase - Das Schwert des 
Sommers. Eintritt frei. Für Groß und Klein von 8 – 
88 Jahren 

Vorlesestunde für Kinder ab 4 Jahren 

Mittwoch, 11. April, 15:30 Uhr 

"Ein Löwe in der Bibliothek" von Michelle Knudsen 

Eines Tages spaziert ein Löwe in die Bibliothek. 
Eigentlich hat er da nichts verloren, aber er liebt 
das Zuhören bei der Vorlesestunde und stört nicht. 
So lange er sich an die Regeln hält, darf er bleiben, 
bestimmt Frau Pepper, die Leiterin. Das tut er. Er 
brüllt nicht und rennt nicht, im Gegenteil, er macht 
sich sogar nützlich. Bis er eines Tages doch ein 
entsetzliches Löwenbrüllen hören lässt und die 
Konsequenzen zu kennen meint. Gelesen von Frau 
Johanna Ströbele für Kinder ab 4 Jahren, Eintritt 
frei!  

Dichterlesung mit Jürgen Gergov 

Donnerstag, 12. April 2018, 19:30 Uhr 

Satiren von Ephraim Kishon und anderen Käuzen. 
Eintritt frei, Einlass 19:20 Uhr 

Workshop für Kinder: Typisch bayrisch! - Bissi-
ge Bilder und zünftige Zeichnungen 
Montag, 16. April 2018, 16-18 Uhr 

Hast du Lust, Menschen zu zeichnen, freche Figu-

ren, witzige Szenen oder kritische Bilder? Oder 
einfach nur was "typisch Bayerisches", wie Brezn, 
Berge, Biergärten...? 
Ideen holen wir uns bei Karl Valentin, unseren Vor-
bildern aus dem Simplicissimus und anderen Kari-
katuristen. Wir zeichnen, colorieren und collagieren 
mit guter 
Laune und Humor. Für alle, die Spaß am Zeichnen 
haben, ob Anfänger oder Fortgeschrittene zwi-
schen 8 und 98 Jahren.  

Begrenzte Teilnehmerzahl. Verbindliche Anmel-
dung: in der Gemeindebücherei Gauting oder vhs 
Würmtal, Eintritt: 8,- EUR 
 

Alle Veranstaltungen finden Sie auch auf unserer 
Internetseite www.gauting.de/buecherei 

 
Öffnungszeiten der Bücherei:  

Di, Mi, Do 10-13 und 15-19 Uhr, Fr 12-16 Uhr,   
Sa* 10-12 Uhr  
 * ausgenommen Schulferien 

 
 
 


